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Begrüßung

ÅAndreas KÄFER (CombiNet)

ÅStefan WEISS (SCHIG)

ÅFranz SCHWAMMENHÖFER(BMK)
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Agenda

ÅBegrüßung 13:00- 13:15

ÅeFTI - ăIn a Nutshell ò 13:15- 13:45

ÅF&A / Diskussion 13:45- 14:00

ÅeFTI -Datenmodell 14:00- 14.45

ÅF&A / Diskussion 14:45 - 15:00

ÅPause 15:00- 15:20

ÅeFTI-Kommunikationsmodell 15:20- 16:00

ÅF&A / Diskussion 16:00- 16:15

ÅZusammenfassung und Ausblick 16.15- 16:30

ÅNetworking und informeller Austausch



Franz Schwammenhöfer

Philipp Hafner

20.03.2024

eFTI - ñin a nutshellñ
Grundlagen, Struktur, aktueller 

Stand und Ausblick
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eFTI-Verordnung 2020/1056 in a Nutshell

ÅDie zuständigen Behörden werden ab 20252027dazu verpflichtet, elektronisch zur 
Verfügung gestellte, gesetzlich vorgeschriebene Frachtbeförderungsinformationen 

von Unternehmen zu akzeptieren, wenn sie durch eine zertifizierte eFTI-Plattform 
gemäß dieser Verordnung bereitgestellt werden.

ÅDaneben besteht auch weiterhin die Möglichkeit der betroffenen Unternehmen, 
diese Informationen in Papierform vorzulegen.

ÅDie Verordnung wird durch eine Reihe von zu erstellenden Rechtsaktenspezifiziert.
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Eckpunkte der Verordnung

ÅKeine Veränderung der gesetzlich vorgeschriebenen (=zusätzliche) Informationen.

ÅBehörden müssen elektronisch bereitgestellte Frachtbeförderungsinformationen 
akzeptieren, sofern sie über zertifizierte Plattformen kommuniziert werden.

ÅDiese Informationen sind in maschinenlesbarem Format und, auf Anfrage der 
zuständigen Behörde, in einem vom Menschen lesbaren Format bereitzustellen.

ÅDie Interoperabilität der eFTI-Plattformen ist sicherzustellen.

ÅJeder Mitgliedstaat benennt eine Konformitätsbewertungsstelle (mehrere MS 
können die gleiche Konformitätsbewertungsstelle wählen).
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April 2027

Sept. 2024
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Der Behördenbegrifféé.

ÅArt 3 Z 3 eFTI-VO

αzuständige Behördeά ƛǎǘ ŜƛƴŜ .ŜƘǀǊŘŜΣ !ƎŜƴǘǳǊ ƻŘŜǊ ǎƻƴǎǘƛƎŜ {ǘŜƭƭŜΣ ŘƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Wahrnehmung von Aufgaben gemäß den in Artikel2 Absatz1 genannten Rechtsakten 

zuständig ist und für die der Zugang zu gesetzlich vorgeschriebenen Informationen 

erforderlich istτetwa zu Zwecken der Überprüfung, Durchsetzung, Validierung oder 

Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats;

ÅOffen:Blaulichtorganisationen als Hilfsorgane der Behörde
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Europarechtliche, gesetzliche Informationsanforderungen 

Verkehrsträger Straße 

ÅVerordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der 

Frachten und Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrags zur 

Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (ABl.P 52 vom 16.8.1960, S. 1121).

ÅVerordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 

grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl.L 300 vom 14.11.2009, S. 72). 

ÅRL 2008/68/EG: Anforderungen an das Beförderungspapier für gefährliche Güter auf der 

Straße durch Verweis auf das Europäische Übereinkommen über die internationale 

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR).
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Europarechtliche, gesetzliche Informationsanforderungen

Beispiel Straße 

Å Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und 

Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. P 52 vom 16.8.1960, S. 1121).

ÅArtikel 6

1. Für jede Beförderung innerhalb der Gemeinschaft ist ein Beförderungspapier auszustellen, aus dem folgende 

Angaben ersichtlich sind: 

- Name und Anschrift des Absenders, 

- Art und Gewicht des Gutes, 

- Ort und Tag der Übernahme des Gutes zur Beförderung, 

- vorgesehener Ort für die Ablieferung des Gutes, 

- Beförderungsweg oder Entfernung, soweit diese eine von dem üblichen Beförderungsentgelt 

abweichende Frachtberechnung rechtfertigen, gegebenenfalls die Grenzübergangsstellen. 
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Europarechtliche, gesetzliche Informationsanforderungen

Verkehrsträger Schiene

Å Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten 

und Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (ABl.P 52 vom 16.8.1960, S. 1121).

Å RL 2008/68/EG: Anforderungen an das Beförderungspapier für gefährliche Güter in der 

Eisenbahnbeförderung durch Verweis auf das Europäische Übereinkommen über die 

Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID).
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Europarechtliche, gesetzliche Informationsanforderungen

Kombinierter Verkehr

Å Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung 

gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr 

zwischen Mitgliedstaaten (ABl.L 368 vom 17.12.1992, S. 38).
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Europarechtliche, gesetzliche Informationsanforderungen

Verkehrsträger Binnenschifffahrt

Å Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten 

und Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (ABl.P 52 vom 16.8.1960, S. 1121).

Å RL 2008/68/EG: Anforderungen an das Beförderungspapier für gefährliche Güter in der 

Binnenschifffahrt durch Verweis auf das Europäische Übereinkommen über die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN)


